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Freiburg 06.05.2021; Der BVkE setzt sich seit Jahren für die qualitätsvolle Ausgestaltung des 

Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter ein. Ab Juni 2021 

startet das Projekt „Zukunft Ganztagesbetreuung! Erziehung, Bildung und Betreuung vom Kind 

aus gedacht“ mit der Intention, die Umsetzung des Rechtsanspruchs bestmöglich zu begleiten. 

Am Mittwoch verabschiedete die Bundesregierung den Beschluss zur Einführung eines 

Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder und realisiert somit ein 

zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrags zwischen SPD / CDU / CSU.  

Mit dem Kabinettbeschluss unterstreicht die Bundesregierung das Vorhaben, die „Betreuungslücke“ zu 

schließen, die sich für Familien auftut nach der Betreuung der Kinder in der Kita mit dem Eintritt in die 

Grundschule. Franziska Giffey betont: „Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 

Grundschulkinder kann zum Gamechanger werden – für mehr Vereinbarkeit und Bildungsgerechtigkeit”. 

Konkret umgesetzt soll das Vorhaben ab August 2026. Somit wird das stufenweise Inkrafttreten um ein 

Jahr verschoben, und nicht wie ursprünglich geplant ab 2025 realisiert. Zunächst haben alle Kinder der 

ersten Klassenstufe den Anspruch auf eine Ganztagesbetreuung. In den Folgejahren wird gestaffelt je 

eine weitere Klassenstufe folgen. Ab August 2029 kommt jedem Grundschulkind aller vier Klassenstufen 

eine Ganztagesbetreuung zuteil. Um den Ausbau der Plätze für die Ganztagestreuung an Grundschulen 

auszubauen beteiligt sich der Bund mit Finanzierungshilfen.  

Der BVkE begrüßt ausdrücklich den Kabinettbeschluss der Bundesregierung und spricht sich für ein 

zügiges Gesetzgebungsverfahren aus, damit die Realisierung noch in dieser Legislaturperiode erfolgen 

kann. Auf unterschiedlichsten Ebenen setzt sich der BVkE für eine vom Kind aus gedachten Umsetzung 

des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter ein und begrüßt die 

Verankerung im SGB VIII. 

Ab Juni 2021 wird der BVkE in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ) das 

Projekt „Zukunft Ganztagesbetreuung! – Erziehung, Bildung und Betreuung vom Kind aus gedacht“ ins 

Leben rufen, um die Umsetzung des Rechtsanspruchs bestmöglich zu begleiten. Mit dem zweijährigen 

Projekt wird angestrebt, Schule und Erziehungshilfe zu einem besseren Systemverständnis füreinander 

zu verhelfen. Dabei werden auch inklusive Konzepte mit eingeschlossen. Die begleitende Evaluation 

der Umsetzung führt zu einer Handreichung mit Empfehlungen für die Kooperation aller Zielgruppen, 

die diese Ganztagesangebote in Anspruch nehmen. Mehr Informationen sind auf der Website des BVkE 

zu finden.  

BVkE befürwortet Beschluss der Bundesregierung zur 

Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 

https://www.facebook.com/BVkE-Caritas-Erziehungshilfe-105216764564970
https://www.instagram.com/bvke_caritas_erziehungshilfe/
https://www.youtube.com/channel/UCua61FBWZfcY1RikWAg2AYg
https://twitter.com/BVkE_eV
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/rechtsanspruch-auf-ganztagsbetreuung-fuer-grundschulkinder-auf-den-weg-gebracht-178826
https://ikj-mainz.de/
https://www.bvke.de/projekte/zukunft-ganztagesbetreuung/zukunft-ganztagesbetreuung
https://www.bvke.de/projekte/zukunft-ganztagesbetreuung/zukunft-ganztagesbetreuung

